Wahlvorstand für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 2026
bei/beim/für Behörde eintragen

W ä h l e n d e n v e r z e i c h n i s*
gemäß §§ 33 Absatz 1 in Verbindung mit 4 Verordnung zur Durchführung des § 98 des Personalvertretungsgesetzes (WOPersVG Berlin)
     Seite: _____

	lfd.
Nr.
	Name
	Vorname
	Geburtsdatum
	Eintragungen des Wahlvorstandes


	
	                                                          
	
	
	für schriftliche Wahl
Wahlunterlagen übersandt bzw. ausgehändigt am:
	an der Wahl teil-
genommen
	Vermerke über Berichtigungen (Änderungen)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



*Diese Form ist nur als interne Form des Wählendenverzeichnisses als Arbeitsunterlage des Wahlvorstandes zu verwenden.  

Gemäß §§ 33 Absatz 1 in Verbindung mit 4 Abs. 5 WOPersVG Berlin ist das Wählendenverzeichnis nach Einleitung der Wahl (Tag des Erlasses des Wahlausschreibens) an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen. Dabei dürfen nur lfd.-Nr., Name und Vorname veröffentlicht werden. Gemäß §§ 33 Abs. 1 in Verbindung mit 2 Absatz 2 Satz 4 WOPersVG Berlin hat der Wahlvorstand  bis zum Abschluss der Stimmabgabe das Wählendenverzeichnis auf dem Laufenden zu halten und zu berichtigen.

